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'30 .. 0kt ober 1952 

der Abg. H i 1 1 e gei q t, P'3rdinandtl. F 1 (.) S s ma. n n, M are h n er, 

S k r i t e k, Ho 1 ::ufe in d. und Ge,nossen 

an den Buhdesminist~r für Finanzen, 
" 

betreffend Milderung von Härten bei der Gewährung von Kinderbeihilfen. 
-'41-G-. 

Gemäss § 1 Abs o3 d~s Kinderbeih1lfengesetzes vom 16 .. 12.1949, 

BGB1.Nr0i31!1950 t in der letzten F~ssung vom 25 .. 7.1951, BGBl.Nr,,16l, ist 

der Bezug der Jinderbeihilfe davon abhän~ig, dass gewiss~ Einkommen nicht 

überschritten werden. Mit Erlass 74.475-7a"'Slj vom 7.2.1952, wurde zur 

Vermeidung von Härten bestimmt, dass der Anspruch auf Bezug der Kinder-

. beihilfe erst ab dem Monat entfällt, in welchem d~S anrechenbare Jahres­

einkommen die im Gesetz festgelegte Höchstgrenze übersteigt. Eine Rück­

zahlung der bereits., in, diesem Jahr bezogenen Kinderbeihilfen hat nicht zu 
'.'. , 

erfolgen. 

Di,eser Erlass wurde damit' begrUndet,dass im Juli 1951, anlässlich 

des 5.Lohn- und Preisabko~ens, Lohn- und Gehaltsbezüge aussertourlich 

eine allgemeine Erhöhung erfahren haben. 
) 

TrGtz mehrmaliger Versuche, diesen Grundsatz auoh für das Jahr 
1952 ulnd fortlaufend anzuwenden, hat das Finanzministerium sich bisher 

geweigert, diesen Erlass äuch für 1952 und weiter wirken zu lassen. Da 

auch im Jahre 1952. F~lle von aussertourlichen Gehailits- und Lohnerhöhungen 

eintraten, vor allem auo.h im Zusam)llp.nhan~ mit einer gesteigerten Leistung, 

kann es vorkommen" dass Arbeitnehmel," statt einel" Lohnerhöhung faktisch 

eine Kürzung ihres Einkommens erfahren und eventuell vorher bezogene 

linderbeihilfen sogar noch zurückzahiien müssen. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen somit an den Herrn Bundes­

minister für Finanzen die nachst ehende 

A n fra ~ 
\ 

Ist der 'Herr Bundesminister für Finanzen bereit, den Erlass vom 

7.2.1952, betreffend Vermeidung von Härten bei Gewährung von Kinderbei­

hilfen, auch für riie seither eingetretenen\Gehalts- und Lohnveränderungen 

in Kratt zu setzen? 
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